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Art. 5 Übergangsbestimmungen zur Änderung der DZV per 1. Januar 2014

In einer Übergangsphase gilt in Abweichung von Art. 4 Folgendes (vgl. Art. 115 Abs. 6 DZV): Bei Ver-
netzungskonzepten, die vor 2014 begonnen haben oder verlängert wurden, beträgt die aktuelle Laufzeit
sechs Jahre. Für Vertragsobjekte, die vor 2014 in die Liste der Vertragsobjekte aufgenommen wurden, gilt
eine minimale Verpflichtungsdauer von sechs Jahren.

Art. 7 Meldepflicht

Die zur landwirtschaftlichen Nutzfläche gehörenden Vertragsobjekte sind im Flächenformular des Amtes für
Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) aufgeführt. Die im Flächenformular genannte Grösse der
Vertragsobjekte ist verbindlich. Jeweils im Herbst meldet der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin dem
ALG die erfolgte Nutzung der Vertragsflächen. Mit seiner/ihrer Unterschrift bestätigt er/sie auch die
Einhaltung der Vertragsbestimmungen.
Für nicht über das Flächenformular gemeldete Vertragsobjekte stellt das ANU dem Bewirtschafter oder der
Bewirtschafterin ein Formular zu. Er/Sie füllt das Formular aus und bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift die
Einhaltung der Vertragsbestimmungen. Für die Hauptabrechnung der Beiträge im November müssen die
Formulare bis 10. September desselben Jahres an das ANU geschickt werden. Für Betriebe im
Sömmerungsgebiet mit Hauptabrechnung der Beiträge im Dezember sind die Formulare bis 15. Oktober
einzureichen.

Art. 8 Kontrolle und Sanktion

Die Einhaltung der Vertragsbestimmungen wird kontrolliert . Die Kontrollperson hat ein Zutrittsrecht zu allen
Vertragsobjekten, sie wird vom ANU in Absprache mit dem ALG bestimmt.
Hält der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Vertragsbestimmungen nicht ein, so werden die
Beträge gestrichen bzw. gekürzt. Das ANU kann in diesen Fällen den Vertrag auflösen. Zu Unrecht
bezogene Beiträge müssen zurückerstattet werden. Im Übrigen richten sich die Sanktionen nach der DZV.

Art. 9 Weitere Vertragsbestandteile

- Liste der Vertragsobjekte mit allfälligen Aktualisierungen, inklusive Pläne
- Merkblatt 'Bewirtschaftungsregeln'

.................................................................... Chur, ...........................................................

Ort, Datum

der/die Bewirtschafter/-in 

.................................................................... ....................................................................

Amt für Natur und Umwelt

Bei der Nachberatung sowie bei der Weiterführung eines Vernetzungsprojektes können Vertragsobjekte
aus der Liste der Vertragsobjekte gestrichen werden, sofern die minimale Verpflichtungsdauer von acht
Jahren abgelaufen ist (für Biodiversitätsförderflächen auf Ackerland gilt Art. 57 Abs. 1 Satz 2 DZV). Die
Vorschriften der DZV, der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, der Natur- und Hei-
matschutzgesetzgebung sowie Art. 33 des kantonalen Raumplanungsgesetzes (Naturschutzzonen) bleiben
auch bei einer Streichung eines Vertragsobjektes verbindlich.
Ausnahmsweise kann während der Laufzeit des Vernetzungsprojektes in gegenseitigem Einverständnis der
Vertragsparteien die vereinbarte Bewirtschaftungsweise für einzelne Vertragsobjekte geändert oder ein
Vertragsobjekt durch ein neues ersetzt werden.

Art. 6 Beginn, Dauer und Ende des Bewirtschaftungsvertrags

Der Bewirtschaftungsvertrag tritt als Rahmenvertrag rückwirkend auf den 1. Januar 2014 in Kraft. Er wird
für die Dauer von acht Jahren abgeschlossen. Wird er nicht von einer Partei auf den Ablauf der
Vertragsdauer unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist schriftlich gekündigt, verlängert er
sich automatisch um jeweils vier weitere Jahre.
Wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse des Betriebes so ändern oder geändert haben, dass die Erfüllung
des Vertrags nicht mehr möglich ist, kann der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin den Vertrag auf
Ende Jahr schriftlich kündigen. Wenn die Vertragsbestimmungen nicht mehr dem geltenden Recht
entsprechen oder sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse so ändern oder geändert haben,
dass die Erfüllung des Vertrags durch den Kanton Graubünden nicht mehr möglich ist, kann das ANU den
Vertrag auf Ende Jahr schriftlich kündigen.





Zillis-Reischen

Breitenberg         

605

1

49.0 a 2006Trockene Wiese leicht gedüngt

spät gemäht, Schnitt ab 15.07.

490.00 0.0010.00

Zillis-Reischen

Breitenberg         

605

2

456.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

beweidet

3'192.00 0.007.00

Zillis-Reischen

Samest-Sut          

625

1

70.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

spät gemäht, Schnitt ab 01.08.

Zuschlag abweichender SZP 4.-

Zuschlag keine Düngung 4.-

1'260.00 0.0018.00

Zillis-Reischen

Samest-Sut          

625

2

17.0 a 2006Qualitätswiese ungedüngt

spät gemäht, Schnitt ab 15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.- 238.00 0.0014.00

Zillis-Reischen

Planca digl Fridli  

635

1

7.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

alle 2 bis 4 Jahre gemäht, Schnitt ab 15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.- 98.00 0.0014.00

Zillis-Reischen

Planca digl Fridli  

637

1

12.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

alle 2 bis 4 Jahre gemäht, Schnitt ab 15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.- 168.00 0.0014.00

Zillis-Reischen

Samest Sura         

644

1

54.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

alle 2 bis 4 Jahre gemäht, Schnitt ab 15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.- 756.00 0.0014.00

Zillis-Reischen

Samest              

677

1

82.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

spät gemäht, Schnitt ab 15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.- 1'148.00 0.0014.00

Zillis-Reischen

Samest              

677

2

9.0 a 2006Flachmoor ungedüngt

alle 2 bis 4 Jahre gemäht (vor 1.9.), Schnitt ab 
15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.- 126.00 0.0014.00

Zillis-Reischen

Samest              

677

3

41.0 a 2006Blumenwiese ungedüngt

alle 2 bis 4 Jahre gemäht, Schnitt ab 15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.- 574.00 0.0014.00

Zillis-Reischen

Flis                

690

1

36.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

beweidet

252.00

Weidepflege gegen Verbuschung

0.007.00

Zillis-Reischen

Flis                

690

2

36.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

früh gemäht

Zuschlag keine Düngung 4.- 288.00 0.008.00

Zillis-Reischen

Pro dal Men         

696

1

57.0 a 2006Vernetzungswiese ungedüngt

früh gemäht

Zuschlag keine Düngung 4.- 399.00 0.007.00

Zillis-Reischen

Cultira             

859

1

16.0 a 2006Trockene Wiese ungedüngt

spät gemäht, Schnitt ab 15.07.

Zuschlag keine Düngung 4.-

Abzug Schnittgut weniger als 1 
Tag liegen lassen 3.-

Zuschlag abweichender SZP 4.-

240.00 0.0015.00

Zillis-Reischen

Cultira             

859

2

7.0 a 2006Hecke/Feldgehölz ohne Qualität

Saum nach DZV-Schnittzeitpunkt gemäht, Schnitt 

70.00 0.0010.00
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ab 15.07.

Zillis-Reischen

Cultira             

861

1

2.0 a 2006Hecke/Feldgehölz ohne Qualität

Saum nach DZV-Schnittzeitpunkt gemäht, Schnitt 
ab 15.07.

20.00 0.0010.00

Zillis-Reischen

Pardealas           

909

1

20.0 a 2006Hecke/Feldgehölz ohne Qualität

Saum nach DZV-Schnittzeitpunkt gemäht, Schnitt 
ab 15.07.

200.00 0.0010.00

Summe Beträge:

Summe regelmässige Leistungen:

Total:

0.00

17'723.00

17'723.00

(1) Zuschlag und Abzug sind im Betrag pro Einheit enthalten.

Fr.

Fr.

Fr.
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